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— Fehlerhafte Anwendung des Artikels 60 des Statuts, da Teilweise Streichung in den verbundenen Rechtssachen
T-320/94 etc. (1)diese Bestimmung die Vorlage ärztlicher Bescheinigungen,

die aus reiner Gefälligkeit ausgestellt würden, und nicht die
Verletzung einer Loyalitätspflicht ahnden solle. Wenn der (1999/C 366/67)
Beklagte der Klägerin die Verletzung einer Loyalitätspflicht
habe vorwerfen wollen, hätte er seine Entscheidung nur

(Verfahrenssprache: Deutsch)auf Artikel 86 des Statuts statt auf Artikel 60 des Statuts
stützen dürfen.

Mit Beschluß vom 29. September 1999 hat der Präsident der
Vierten Kammer des Gerichts erster Instanz der EuropäischenSchließlich habe der Beklagte Artikel 24 des Statuts verletzt,
Gemeinschaften die Streichung der Rechtssachen T-320/94,und damit seine Haftung ausgelöst, indem er die Bestimmun-
T-323/94, T-324/94, T-332/94, T-333/94, T-344/94, T-gen des Statuts Mißachtet und es abgelehnt habe, ihr bei
345/94 und T-351/94 aus der Liste der verbundenen Rechtssa-ihrem Vorgehen gegen den mit den Kontrolluntersuchungen
chen T-320/94 etc., Klaus Harings u. a. gegen Rat derbeauftragten Arzt Beistand zu leisten.
Europäischen Union und Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften — angeordnet.

(1) ABl. C 351 vom 10.12.1994.

Teilweise Streichung in den verbundenen Rechtssachen
T-85/93 etc. (1)

(1999/C 366/65)
Teilweise Streichung in den verbundenen Rechtssachen

T-363/94 etc. (1)(Verfahrenssprache: Deutsch)

(1999/C 366/68)Mit Beschluß vom 29. September 1999 hat der Präsident der
Vierten erweiterten Kammer des Gerichts erster Instanz der
Europäischen Gemeinschaften die Streichung der Rechtssachen (Verfahrenssprache: Deutsch)
T-85/93, T-87/93, T-126/93, T-130/93, T-35/94, T-40/94,
T-198/94, T-212/94, T-227/94, T-236/94, T-237/94, Mit Beschluß vom 29. September 1999 hat der Präsident der
T-238/94, T-278/94, T-279/94, T-281/94, T-283/94, Vierten erweiterten Kammer des Gerichts erster Instanz der
T-284/94, T-349/94, T-350/94, T-357/94 und T-360/94 aus Europäischen Gemeinschaften die Streichung der verbundenen
der Liste der verbundenen Rechtssachen T-85/93 etc. — Rechtssachen T-363/94 etc. — Benno und Hans Georg
Helmut Bösl u. a. gegen Rat der Europäischen Union und Theunissen u. a. gegen Rat der Europäischen Union und
Kommission der Europäischen Gemeinschaften — angeordnet. Kommission der Europäischen Gemeinschaften — angeordnet.

(1) ABl. C 178 vom 18.7.1990, C 34 vom 9.2.1991, C 90 vom (1) ABl. C 370 vom 24.12.1994, C 400 vom 31.12.1994, C 54 vom26.3.1994, C 218 vom 6.8.1994, C 304 vom 29.10.1994 und
4.3.1995, C 74 vom 25.3.1995 und C 119 vom 13.5.1995.C 370 vom 24.12.1994.

Teilweise Streichung in den verbundenen RechtssachenTeilweise Streichung in den verbundenen Rechtssachen
T-366/94 etc. (1)T-85/93 etc. (1)

(1999/C 366/69)(1999/C 366/66)

(Verfahrenssprache: Deutsch)(Verfahrenssprache: Deutsch)

Mit Beschluß vom 29. September 1999 hat der Präsident derMit Beschluß vom 29. September 1999 hat der Präsident der
Vierten Kammer des Gerichts erster Instanz der EuropäischenVierten erweiterten Kammer des Gerichts erster Instanz der
Gemeinschaften die Streichung der Rechtssachen T-366/94,Europäischen Gemeinschaften die Streichung der Namen der
T-3/95, T-14/95, T-120/95 und T-124/95 aus der Liste derKläger Peter Dalhaus, Klaus Buck, Karl-Heinz Rohler und
verbundenen Rechtssachen T-366/94 etc. — Hilde DiekmeierLudger Beckhoff aus der Liste der Kläger in der Rechtssache
u. a. gegen Rat der Europäischen Union und Kommission derT-247/94 — verbundene Rechtssachen T-85/93 etc. — Hel-
Europäischen Gemeinschaften — angeordnet.mut Bösl u. a. gegen Rat der Europäischen Union und

Kommission der Europäischen Gemeinschaften — angeordnet.
(1) ABl. C 370 vom 24.12.1994, C 54 vom 4.3.1995, C 74 vom

25.3.1995, C 174 vom 8.7.1995 und C 208 vom 12.8.1995.(1) ABl. C 233 vom 20.8.1994.


